
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/2/28 11Os1/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1995

Norm

StGB §143 B

Rechtssatz

Die Bestimmung zum Wa3engebrauch durch vorher nicht damit rechnende Tatbeteiligte kann auch erst während der

Tatausführung und auch (bloß) in konkludenter Form erfolgen.

Entscheidungstexte

11 Os 1/95
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